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Entscheid zum Antrag Nr. 19_006 
 

Ablauf  Datum Status 
Eingereicht 11.06.2019  
1. Behandlung 06.09.2019  
2. Behandlung 29.01.2020  
REK Entscheid  Angenommen  
Gültigkeitsdatum 01.01.2021  
Zertifizierungsrelevant ab 01.01.2022  

 

Referenzangabe zum Ordner REKOLE® 5. Ausgabe 2018 und Antragsteller 

Kapitel Nr. & Bezeichnung 8.6.2 Die leistungserbringenden Kostenstellen 
Antragssteller CHUV, Lausanne 
 

1.  Antrag, inkl. Lösungsvorschlag 
Ausgangslage: 
Die Muss-Kostenstelle 31 – Ärzteschaften umfasst die Kostenblöcke im Zusammenhang mit der medizi-
nischen Aktivität im OP, im Herzkatheter-Labor, in der Intensivpflege, im Intermediate-Care Unit, im Not-
fall und im Gebärsaal sowie andere Aktivitäten der medizinischen und therapeutischen Diagnostik (Blö-
cke B bis H, die dem Aktivitätstyp 6 entsprechen). In der Beschreibung der Kostenstelle 31 – Ärzte-
schaften auf Seite 37 von Kapitel 8 heisst es, dass die Blöcke B bis H aus den Lohnkostenanteilen inkl. 
Sozialversicherungskosten bestehen. Der Kostenblock A umfasst die Primär- und Sekundärkosten für 
die medizinischen Aktivitäten 1 bis 5. Zudem wird präzisiert, dass bei den Leistungsblöcken der Block 
A’, der die Anlagenutzungskosten enthält, anteilsmässig nur dem Kostenblock A oder den Kostenblö-
cken A bis H folgt. 
 
In der Beschreibung der Kostenstelle 31 – Ärzteschaft wird also nicht präzisiert, welcher Kostenblock 
die Kosten für die Produkte und Dienstleistungen und die Sekundärkosten (ohne ANK) des Aktivitäts-
typs 6 umfasst. Da es heisst, dass die Blöcke B bis H die Personalkosten enthalten, lässt sich daraus 
ableiten, dass die übrigen Kosten des Aktivitätstyps 6 in Block A inbegriffen sind. Diese Interpretation 
wirft mehrere Probleme auf: 
 

• Die Aktivitätstypen 1 bis 5 enthalten Kosten des Aktivitätstyps 6. Die Kosten des Aktivitätstyps 6 
werden somit unterschätzt. Dies hat insbesondere zur Folge, dass die Kosten der ambulanten 
Aufenthalte mit einem Eingriff (Blöcke B, C und H) unterschätzt werden.  

• Die Kostenstelle 31 enthält zunächst die Primär- und die Sekundärkosten. Die medizinische Ak-
tivität wird in einem zweiten Schritt auf der Grundlage von Umfragen und Tätigkeitserhebungen 
in die Aktivitätstypen 1 bis 7 aufgeteilt. Es ist relativ kompliziert, nur einen Teil der Kosten dem 
Aktivitätstyp 6 zuzuordnen. 

• Einige Fachgebiete wie beispielsweise die Intensivpflege umfassen lediglich den Aktivitätstyp 6 
(im konkreten Fall den Aktivitätstyp 6b1) und nicht die Aktivitätentypen 1 bis 5. Ordnet man die 
Kosten der Ärzteschaft der Intensivpflege dem Block A zu, dann können sie nicht den administ-
rativen Fällen zugeordnet werden, da es für die Ärzteschaft dieser Abteilung in den Aktivitätsty-
pen 1 bis 5 keine Leistung gibt. Dasselbe gilt auch für den Notfall. 

 
 
Lösungsvorschlag: 
Es gibt keinen Grund, die gesamten Kosten der Ärzteschaft nicht anteilsmässig auf die Aktivitätstypen 
der verschiedenen Kostenblöcke aufzuteilen. Deshalb schlagen wir vor, die Beschreibung der Kosten-
stelle 31 – Ärzteschaft wie folgt zu ändern: 
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• Kostenblöcke B bis H: «der Personal- und Materialkostenanteile (Primär- und Sekundärkosten) 
des medizinischen Aktivitätstyps ... / der Aktivitäten» (anstelle von «der Lohnkostenanteile (inkl. 
Sozialversicherungskosten)») 

• Leistungsblock A A’: «Der Kostenblock A’ folgt anteilsmässig den Kostenblöcken A bis H.» (an-
stelle von «... nur dem Kostenblock A oder ...») 

 
 

2.  REK Entscheid 

Der Antrag wird an der Sitzung vom 06.09.2019 unter Vorbehalt einer Klärung mit der SwissDRG AG 
einstimmig angenommen. Ursprünglich wurde die Kostenstelle 31 – Ärzteschaft auf diese Art und Weise 
strukturiert, weil die SwissDRG AG wünschte, dass die Lohnanteile der Ärzteschaft separat 
ausgewiesen werden. 
 
An der REK-Sitzung vom 29.1.2020 informiert H+, dass der Antrag mit der SwissDRG AG diskutiert 
wurde und diese bestätigt hat, dass die in diesem Antrag vorgesehene Änderung kein Problem für die 
Bereitstellung der Kostendaten pro Fall darstellt. Daher wird dieser Antrag definitiv angenommen.  
 
 
 

3.  Auswirkungen auf den Ordner REKOLE®, 5. Ausgabe 2018 

 
• Kapitel 8.6.2 Die leistungserbringenden Kostenstellen 
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• Kapitel 10.4, Seite 10  
 

Damit die Verrechnung der erbrachten Leistungen aus den verschiedenen Kostenstellen der 
Ärzteschaften gemäss den Vorgaben aus der Verrechnungsmethodik möglich wird, sind die 
Personal Kosten der Ärzte prozentual auf die sieben Aktivitätstypen aufzuteilen. Diese prozen-
tuale Aufteilung stützt sich auf die von den sieben Aktivitäten über einen definierten Zeitraum 
beanspruchte Zeit. 
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4.  Auswirkungen auf den Kontenrahmen H+, 8. überarbeitete Ausgabe 2014 

keine 
 

Ort, Datum Bern, den 19.02.2020 

Name + Unterschrift 
 

H+ Die Spitäler der Schweiz 
REK 
Pascal Besson  

 
 


